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Unterbeilage zu B. und C.

Wahlordnung .

Erſter Abſchnitt .

Wahl der Vorſteher der evangeliſchen

Pfarrgemeinden .

Die Mitglieder des evangeliſchen Kirchenvorſtandes

werden durch relative Mehrheit der Stimmen von den

Gemeinden , in groͤßern Staͤdten von Wahlmaͤnnern , je ei⸗

nen auf 40 Buͤrger , gewahlt ; der Wahl geht eine beleh⸗

j, WÒ rende Aufforderung an ſaͤmmtliche ſelbſtſtaͤndige Gemeinds⸗

mÀ: glieder von der Kanzel B Tage vorher voraus *) .

Bik
S - i

ſten Die Wahl leitet der Pfarrer mit dem aͤlteſten und

juͤngſten Gliede des Kirchenvorſtandes , als Urkundsperſo⸗

tehe nen ; mittelft : Aufnahme der Stimmen eines jeden ju Pros

otho tokoll ( in der Kirche oder am gewoͤhnlichen Zuſammen⸗

kunftsorte des Kirchenvorſtandes ) ,am Ende des Protokolls

wird das Reſultat der Wahl bemerkt , dem Gewaͤhlten ſol⸗

hes eroͤffnet, und , in ſo fern er nichts Erhebliches gegen

die Wahl zu erinnern hat , in die Liſte eingetragen , das

po Protokoll endlich vom Pfarrer und zwei Urkundsperſo⸗

nen unterſchrieben .
no⸗ H⸗ 3 .

j Nach der geſchehenen Wahl wird hievon Anzeige der

betreffenden geiſtlichen Behoͤrde gemacht , nach erfolgter Ge⸗

nehmigung werden an einem Sonntage die Erwaͤhlten der

Gemeinde bekannt gemacht , und wenn innerhalb 8 Tagen

„ ) Wo bereits ordnungsmaͤßig beſtimmte Kirchenvorſtaͤnde da

ſind , haben ſolche noch ferner ihre Funktionen zu verrichten⸗



nichts gegen Sie mit Beſtand eingewendet wird , in ihr
Amt vor der geſammten Gemeinde eingewieſen .

Q 4,

3u Führung der Protokolle wird . ein Glied des Qir -

chenvorſtandes vom Kirchenvorſtande ſelbſt gewaͤhlt.

§. 5.

Wenn die Stelle eines Mitglieds erledigt wird , ſo
muß die Wahl des Nachfolgers binnen vier Wochen ord —

nungsmäßig bewerkſtelliget werden . In den groͤßern Staͤd⸗
ten foll jedoch , theils wegen der groͤßern Zabt der Glic
der des Kirchenvorſtandes , theils wegen der Beſchwerlich⸗
keit der Wahlen , die Wahl eines neuen Gliedes an die
Stelle eines abgegangenen erſt bei der allgemeinen , alle
Bahre einmal vorzunehmenden Wahl geſchehen.

Zweiter Abſchnitt .

Wahl der Glieder der Dioͤceſanſynode .

Db .
Die Wahl der geiſtlichen Mitglieder der Specialfynode

faͤllt dadurch weg , daß jeder Pfarrer und geiſtliche Lehrer
an Mittelſchulen ordentliches Mitglied der Synode iſt .
Die Wahl der weltlichen Mitglieder hingegen geſchiehet
von den Kirchenvorſtänden in der Art , daß je auf zwei
geiſtliche ein weltlicher Abgeordneter gewaͤhlt wird . Bei
der Wahl entſcheidet bei einzelner geheimer Stimmgebung
abſolute Stimmenmehrheit der waͤhlenden Kirchenvor⸗
ſteher .

Die Secretaͤre der Synode werden unter Leitung
des Dekans aus der Zahl ſaͤmmtlicher Mitglieder durch

geheime Stimmgebung und abſolute Stimmenmehrheit
gewaͤhlt.
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Dritter Abſchnitt .

Wahl der Glieder der Generalſynode .

§. 8 .

Je 2 Dibdͤceſen waͤhlen Einen geiſtlichen Abgeordneten

aus ihrer Mitte oder der Landesgeiſtlichkeit durch Stim⸗

menmehrheit , ſo daß jeder Geiſtliche ſeine Abſtimmung
und zwar fuͤr den Synodalabgeordneten und einen Erſatz⸗
mann in einem verſiegelten Umſchlage mit Aufſchrift ſeines
Namens und Ortes dem vorgeſetzten Dekanat einſchickt ; die⸗

ſes befoͤrdert ſolche verſchloſſen , jedoch fascikulirt und nu⸗

merirt an die oberſte Kirchenbehoͤrde mit ſeiner eigenen

auf gleiche Weiſe eingerichteten Abſtimmung .

§. 9 .

Die oberſte Kirchenbehoͤrde laͤßt die Wahlzettel im

Wege des geheimen Serutiniums von 2 Mitgliedern eroͤff⸗

nen , und ruft dann die Gewaͤhltendurch die Dekanate ein .

§. 10 .

Ein Mitglied der evangeliſchen theologiſchen Facultaͤt

der Univerſitaͤt Heidelberg wird von Sr . Koͤniglichen

Hoheit dem Großherzog jeweils einberufen .

§. 11 .
Die Wahl der weltlichen Abgeordneten zur General⸗

ſynode geſchieht durch Zuſammentreten der Wahlmaͤnner

je von 4 Dioͤceſen auf folgende Weiſe :

Jeder Kirchenvorſtand erwählt einen Wahlmann aus

ſeiner Mitte , und zeigt den Gewaͤhlten demjenigen Dekan

der vier Dideeſen an , welcher der aͤlteſte im Dienſt als

Dekan iſt . Letzterer ladet ſodann ſaͤmmtliche Wahlmaͤn⸗

ner an dem ſchicklichſten Ort ein ; die Wahlmaͤnner verei⸗

nigen ſich uͤber das das Wahlprotokoll fuͤhrende Mitglied ,

welches ſodann unter Zuziehung zweier Urkundsperſonen die

Stimmen jede ? Einzelnen fúr den Abgeordneten und Er⸗



ame 60

ſatzmann mittelſt einzelner Abhor zu Protokoll nimmt , und
dieſes verſchloſſen dem Dekan uͤbergiebt , der es mit Bericht
der oberſten Kirchen behoͤrde einſendet , damit dieſe ſolches
eroͤffne, und den Gewaͤhlten einberufe .

Nur wirkliche Kirchenvorſteher koͤnnen als weltliche
Abgeordnete gewaͤhlt werden ; es ſind jedoch ſaͤmmtlicheKirchenvorſteher des ganzen Großherzogthums ohne Ruͤck⸗
ſicht auf Dioͤceſen waͤhlbar .

Als mit dem Original und den
uͤbereinſtimmend beglaubigt.

ningKarlsruhe den 15 . Auguſt 1821 .
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Synodalbeſchlüſſen gyN

Dr , Karba ý ,
als Secretaͤr der Generalſynode .
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